Urteil 8C_77/2008 vom 04.06.09

Sachverhalt:

Der 1951 geborene A., gelernter Möbelschreiner, war als Aussendienst-Mitarbeiter (Verkauf von Haushaltgeräten) in der Firma R. AG tätig und bei der SUVA obligatorisch gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfällen versichert. Im Juni 2000 verletzte er sich zu Hause beim Holzschneiden an der linken Hand "mit Amputation des Dig. IV knapp distal des Mittelgelenkes und Durchtrennung aller beugeseitigen Strukturen an Dig. III sowie Beugesehnenverletzung Dig. II". Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlung, Taggeld). A. konnte die Arbeit als Aussendienst-Mitarbeiter ab Januar 2001 wieder voll ausüben. Die SUVA schloss daraufhin den Fall ab. Einen Anspruch auf eine Invalidenrente verneinte sie mit der Begründung, die Restfolgen an der Hand beeinträchtigten die Erwerbsfähigkeit nicht wesentlich. Im Oktober 2005 meldete sich A. unter Hinweis auf den Verlust der Arbeitsstelle und eine zwischenzeitlich aufgenommene psychiatrische Behandlung erneut bei der SUVA. Diese sprach ihm für die erwerblichen Folgen der Handverletzung rückwirkend ab 1. Februar 2006 eine Invalidenrente entsprechend einem Invaliditätsgrad von 27 % zu. Einen Leistungsanspruch für die psychische Problematik verneinte sie mit der Begründung, es fehle am rechtserheblichen Zusammenhang zum Unfall.

Streitig und zu prüfen ist, ob der Invaliditätsgrad aufgrund einer psychischen Unfallfolge höher anzusetzen ist als durch die SUVA erfolgt und vom kantonalen Gericht bestätigt.

Erwägungen:

Ob eine natürlich unfallkausale psychische Störung vorliegt, muss dann nicht abschliessend beurteilt werden, wenn es ohnehin am adäquaten Kausalzusammenhang zum versicherten Ereignis fehlt (E. 4). 

Für die Beurteilung des adäquaten Kausalzusammenhangs bei psychischen Fehlentwicklungen nach Unfall ist an das (objektiv erfassbare) Unfallereignis anzuknüpfen. Zu prüfen ist im Rahmen einer objektivierten Betrachtungsweise, ob der Unfall eher als leicht, als mittelschwer oder als schwer erscheint, wobei im mittleren Bereich gegebenenfalls eine weitere Differenzierung nach der Nähe zu den leichten oder schweren Unfällen erfolgt (E. 4.1). 

Massgebend ist der augenfällige Geschehensablauf mit den sich dabei entwickelnden Kräften, nicht jedoch Folgen des Unfalles oder Begleitumstände, die nicht direkt dem Unfallgeschehen zugeordnet werden können. Derartigen dem eigentlichen Unfallgeschehen nicht zuzuordnenden Faktoren ist gegebenenfalls bei den Adäquanzkriterien Rechnung zu tragen (E. 4.1.1).
Der hier zu beurteilende Unfall ist nach dem augenfälligen Geschehensablauf mit den sich dabei entwickelnden Kräften den mittleren Unfällen zuzuordnen (E. 4.1.3).

Von den weiteren massgeblichen Kriterien (gemäss Psycho-Praxis, BGE 115 V 133) müssten für eine Bejahung des adäquaten Kausalzusammenhanges entweder ein einzelnes in besonders ausgeprägter Weise oder aber mehrere in gehäufter oder auffallender Weise erfüllt sein. Bei der Prüfung dieser Kriterien sind (anders als nach der sog. Schleudertrauma-Praxis) psychische Aspekte ausser acht zu lassen (E. 4.2).

Einzig und nicht in besonders ausgeprägter Weise ist das Kriterium der besonders dramatischen Begleitumstände oder besonderen Eindrücklichkeit des Unfalls erfüllt Die weiteren Kriterien (ärztliche Fehlbehandlung, welche die Unfallfolgen erheblich verschlimmert; schwieriger Heilungsverlauf und erhebliche Komplikationen; Grad und Dauer der physisch bedingten Arbeitsunfähigkeit) werden zu Recht nicht geltend gemacht. (4.2.1). 
Das Kriterium der ungewöhnlich langen Dauer der ärztlichen Behandlung ist nicht erfüllt, konnte doch die Heilbehandlung für die physischen Unfallfolgen bereits ein Jahr nach dem Unfall abgeschlossen werden. Die psychiatrische Behandlung kann bei der Beurteilung dieses Kriteriums nicht berücksichtigt werden. Die hin und wieder verspürten (nur in einem geringen Teil der medizinischen Akten überhaupt erwähnten) Phantombeschwerden am Ringfingerstumpf genügen nicht für die Bejahung des Kriteriums der körperlichen Dauerschmerzen. Um die Adäquanz für gegeben zu erachten, müsste zumindest eines der beiden verbleibenden Kriterien (besonders dramatische Begleitumstände oder besondere Eindrücklichkeit des Unfalls; Schwere oder besondere Art der erlittenen Verletzungen) in besonders ausgeprägter Weise erfüllt sein. Dies trifft nicht zu und wird auch nicht geltend gemacht (4.2.2). 

Eine rechtserhebliche Bedeutung des Unfalls vom Juni 2000 für die psychische Problematik und damit die Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin ist somit zu verneinen (E. 4.3).

